
Gutachten 

über die kantonale Strafanstalt Liestal - Baselland 

zu Handen des Regierungsrates Ton Baselland, 

erstattet Ton Dr. Karl Hafner 
Zürich. 

-----------------------

- I -

Der Landrat des Kantons Baselland hat sm 12. Oktober 1925 
auf Antrag der Staatswirtschafts-Kommission den Regierungsrat 
Baselland eingeladen, Bericht zu ersta tten über die Frage der 
Reorganisation der Strafanstalt Liestal. 

Bei der Beratung darUber sind versohiedene grundsätzliche 
Fragen geprUft worden. So die Unterbringung der Zwangsversorgten 
in be sondern Anstalten, die Reduktion der jährl ichen Staatszu
schüsse an die Anstalt, die Schaffung eines Landwirtschaftsbe
triebes, der Abschluss eines sogenannten Pensionsvertrages mit 
einem andern Kanton. Ferner die Frage, ob sich die bauliche An
lage für eine Anstalt ~ur Zwangsversorgung eigne. 

- II -

Es sind mir folgende drei Fragen zur Beant rtung unter
breitet worden: 
1. Soll mit einer Aufhebung der kantonalen Strafanstalt und 

Uebergabe der Strafgefangenen an ausserkantonale Anstalten 
nicht zugewartet werden bis zum Entscheid über den Entwurf 
des eidg. Strafgesetzes ? 

2. Kann durch Aenderungen in der Betriebsform, z.B . Reduktion 
der Zahl der Gewerbebetriebe eine Herabsetzung der Betriebs
kosten erreicht werden? 

3. Ist eine solche Reduktion der Gewerbebetriebe empfehlenswert ? 

- III -

Zur ersten Frage: 
Soll mit einer ufhebung der kantonalen Strafanstalt und Ueber
gabe der Strafgefangenen an ausserkantonale Anstalten nicht zu-
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wartet werden bis zum Entscheid über den Entwurf des eidg. 
Strafgesetzes ? 

1) Aus der Fragestellung ergibt sioh bereits. dass der 
grundsätzliche Entscheid zur Aufhebung der Anstalt vorausge
setzt wird. und in der Hauptsache die Frage offen steht. ob 
die Aufhebung sofort erfolgen kann. oder ob Grunde bestehen. 
im Sinne der Frage noch zuzuwarten. 

2) Es bestehen keine Grunde. mit der Aufhebung der Straf-
anstalt Liestal im Hinbliok auf den Entwurf zu einem sohwei

zerischen Strafgesetzbuch zuzuwarten. Der Entwurf sieht vor. 
da.s die Kantone Anstalten besitzen oder das Kitbenutzungsrecht 
an entsprechenden Anstalten anderer Kantone haben sollen. 

Es ist fUr Basellend ein Leichtes. mit andern Kantonen 
alle notwendigen Verträge vorteilhaft abzuschliessen. die fUr 
den Strafvollzug notwendig sind. Auch wenn die Anstalt Liestal 
aufgehoben ist. ist Baselland nicht auf einen einzigen Kanton 
angewiesen. da unter den Kantonen mit guten Strafanstalten ein 
eigentlicher Wettbewerb für Pensionsverträge besteht. Es dUrfte 
für Baselland ein Leichtes sein. mit Basel-Stadt oder Bem. So
lothurn. Aargau oder ZUrich jederzeit gUnstige Verträge zur 
Unterbringung ihrer Strafgefangenen abschliessen zu können. 

Es sprachen also aus diesen Gesichtspunkten keine GrUnde 
dafür. die Anstalt noch länger bestehen zu lassen. Vielmehr 
spreohen eine Reihe von Umständen fUr die baldige Aufhebung der 
Anstalt. 

3) Ein erster Naohteil der Strafanstalt Liestal ist die 
kleine Zahl der Insassen. Sie bedingt. dass die Gewerbe-Betrie
be nicht vorteilhaft ausgebaut werden können und sie verlangt 
bei ungefähr gleicher Behandlung der Gefangenen wie in grossen 
Anstalten ein verhältnismässig zahlreiches Personal für den 
Betrieb. Der ethischen Erziehung der Gefangenen ist in kleinen 
Anstalten ebenfalls eine recht enge Grenze gesetzt. da z. B. 
beruflicher Unterrioht an Woohentagen nicht in Frage kommen 
kann. die Seelsorge fUr die versohiedenen Bekenntnisse erschwert 
ist etc. Ebenso ist die Behandlung von körperlioh Kranken und 
Psyohopathen ein Problem. das in einer gros sen Anstalt besser 
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als in einer kleinen gelöst werden kann. Die Zahl der Gefange
nen wird sich !Ur den Kanton Baselland in Zukunft nicht erhöhen. 
Bedingter Strafvollzug und bedingte Entlassung, aber auch mil
dere Verurteilung der Reohtsbrecher gegenUber frUher drUcken 
allgemein auf die Gefangenenzahl. 

4) Ein Grund zur Aufhebung der Anstalt sind die verh!lt
nismässig hohen alljährlichen BetriebszusohUsse . Bei einem 
Budget von ca. 9 ,5 Millionen zahlte BaseUand in letzter Zeit 
jährlich Uber Fr. 60'000.- Betriebszuschuss . Hätte man die Ge
bäude auch noch zeitgemäss unterhalten wollen, würde sioh die 
Summe noch wesentlioh erhöht haben. Vergleichen wir dazu die 
Auslagen der gros sen St rafanstalt Regensdorf, Monographie 1926, 
Tabelle naoh Seite 48, A. Einnahmen 5, Netto Staatszuschuss, so 
sehen wir , dass diese gros se Anstalt trotz hohem Staatszusohuss , 
zahlreichen ausgebauten Gewerben{.tt Landwirtschaftsbetrieb~# 
und allen Einriohtungen, die zur ethischen Förderung der Deti
nierten heute verlangt werden können, pro Gefangenen billiger 
kommt als zur Zeit Liestal. Und eine wesentliche Reduktion, ohne 
die Interessen des Strafvollzuges zu gefährden, erscheint, das 
sei vorweg gesag Jt, nicht möglioh. 

Durch die Aufhebung der Anstalt fällt nioht bloss der 
jährliohe Staatszuschuss fUr diese weg, sondern die Gebäulich-
ke iten und das zur Anstal t gehörende Land wird fUr andere Zwecke 

frei. 
5) Ein weiterer Grund zur Aufhebung der Strafanstalt 

Liestal ist ihre architektonische Anlage und ihr gegenwärtiger 
baulicher Zustand. Der Bericht des Regierungsrates an den land
rat vom 6. \la.i 1930 verweist auf die genannte Tatsache ausfUhr
lich, und unser gemeinsamer Augenschein vom 22. Juli 1931 be
stätigt das im Bericht des Regi erungsrates Niedergelegte. MUsste 
die sta!t weiter i m Betrieb bleiben, so wären eine Reihe kost
spieliger Reparaturen und Ergänzungsbauten notwendig , wo~oh die 
Kosten fUr die Anstalt eine weitere wesentliohe Erhöhung erfahren 
WUrden . Eine kleine Anstalt wie Liestal hat nioht die Möglich
keit, derartige grosse Reparaturen und Revovationen durch die In

sassen selber ausfUhren zu l assen, wie das die Vorsohriften fUr 
die Badischen Strufanstelten ausd oklich vorsehen und wie es in 
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den gros sen kantonalen Strafanstalten ohne Vorschriften tat
säohlich geschieht. Es darf an diesem Orte wohl darauf hinge
wiesen werden , dass Bchon in dem Berioht der vom sohweizeri
sohen Justiz- und Polizei departement im Jahre 1894 zur Unter
suchung der schweizerischen Strafanstalten und Gefängnisse be
stellten Experten Hartmann und Gahl über die Strafanstalt 
Lieetal gesagt worden ist ; n Von den 101 Zellen können nur 
93 als tauglich erklärt werden; von den letztern sind 32 Ar
beitszellen. Die Schlafzellen sind zu schmal, die Fe~ter zu 
klein, die Arbeitsräume ungUnstig angelegt, ungenügend; ein 
Kranken-zimmer fehlt, die Geschlechtertrennung ist mangel
haft n. 

Die Anstalt genügt also seit Jahrzehnten baulich den 
an sie zu stellenden Anforderungen nicht mehr. 

6) Es kann noch die Frage aufgeworfen werden, ob das 
" Pensionssystem " , das ist die vertragliche Ueberlassung des 
Strafvollzuges an einen andern Kanton , nicht die kantonale 
Souveränität tangiere und aus diesem Grunde bedenklich sei , 
s. Hafner und ZUrcher , Schweizerische Gefängniskunde, Seite 
264. Es kann indeesen darauf hingewiesen werden , dass die Ver
kostgeldung von Gefangenen ausserhalb des kantonalen Hoheits
gebietes eine seit Jahrhunderten bekannte Einri chtung ist, 
s. Beilage, Hafner , Geschi chte der Gefängnisreform in der 
Schweiz, Seite 79 ff. und Hafner und Zürcher a.a.O. Seite 32 f. 
Welsohe Kantone, die auf ihre kantonale Souveräni tät stets 
eifrig bedacht sind , sehen keine Verletzung derselben im Ab
schluss von Pensicnsverträgen. Nach unserem Dafürhalten können 
aus diesen Gesichtspunkten keine grundsätzlichen Bedenken er
wachsen. Werden leibliches und geistiges Wohl der Gefangenen 
nicht benaohteiligt, und ist die öglichkeit der Verbindung mit 
den Angehö~igen durch Besuche nioht wesentlich ersohwert, so 
sehe ioh keine Bedenken in einem Pensions vertrag; zumal wenn 
eine Reihe ausserkantonaler Anstalten, die baulich besser und 
betriebsteohnisch vielseitiger eingerichtet sind als Lieetal, 
als Vertrsgskontrahenten in Frage kommen können. 

- IV -
Zur zwei ten Frage; 
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Kann duroh Aenderungen in der Betriebsform, z.B. Reduktion 
der Zahl der Gewerbebetriebe eine Herabsetzung der Betriebs
kosten erreicht werden? 

1) Nach der oben stehenden Beantwortung der Frage 1 
würde sich die Beant ortung der Fragen 2 und 3 ei~ntlich 
erübrigen. ir halten es aber als in unserer Aufgabe liegend, 
weitere Tatsachen , Möglichkeiten und Notwendigkeiten zu er
örtern. 

2) Dae gewöhnliohe Verhältnis zwischen Beamten- und 
Angeotelltenpersonal zur Zahl der Insassen ist un~fähr 1 : 5. 
In kleinen Anstalten i st das Verhältnis noch etwas ungUnsti
ger , weil einzelne Posten, wi e Anstaltsleitung, Pförtner und 
Wachen, in kleinen wie in grossen Anstalten gleich besetzt 
sein mUssen. Es sind al so die ~ögliohkeiten zu prüfen, ob aa 
Personal Ei nsparungen gemacht werden können, ob durch die Zu
s~enlegung, Vereinfechung oder Ausbau einzelner. Betriebe, 
eventuell Einftilirung neuer Betriebe wesentliohe Einsparungen 
gemacht werden können. 

An Aufeichte- und Sicherheitepereonal l ässt sich, wenn 
der Anstaltsbetrieb in Lieetal riohtig durchgafUhrt werden 
will, nngesiohts der baulichen Anlege , nichts einsparen. 

Durch Aufhebung verschiedener Gewerbe könnte eine grös
sere Gemeinschaftsha t während der Arbeitszeit durohgefUhrt 
werden und auf diesem Wege ein oder einige Angestellte einge
spart "erden. Ob sich das el'lpfiehl t, ist bei der Beantwortung 
der Frage 3 zu erörtern. 

Die gewerblic en Betriebe an sioh sind bereits derart 
bescheiden einBßrichtet , dass von einer weitern Einschränkung 
nioht die .ede sein kann . 

Der Ausbau einzelner Betriebe unter Aufgebe von andern 
hät te neue Kapitalinvestierungen und immer auch die Gebli.ude
reparaturen und Renovat ionen zur Voraussetzung, also neue Be
l astungen des Anst altsbudgets. Als neuer Betrieb könnte die 
Land irtschaft im Vordergrund stehen, die ga genwärtig bei 
Strafvollzugsreform vielfach in Betracht gezogen wird. VergI. 
Hafner und ZUreher a. a .O. , Seite 316-328. Witzwil l ässt sioh 
indessen in oekonomisoher Hinsicht nicht nachahmen. In einzel-
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nen Strafanstalten hilft die Landwirtschaft als Betriebszw~ ig 
die jährlichen Betriebsausgaben nioht vermindern, sondern er
höhen. S. Monographie von Regensdorf, Seite 36. Es ist nicht 
anzunehmen, dass die EinfUhrung des Landwirtschaftsbetriebes 
in Liestal die Betrie bsunkostsn der Anstalt verringern wUrde, 
zumal sie duroh Ankauf von Land, Vieh und Maschinen, und An
stellung von berufstUchtigem Personal, wesentlich neue Kapita
lien beanspruchen wUrde. 

3) Eine Aenderung in der Betriebsform wäre. theoretisch 
auch möglioh durch die Umwandlung der gegenwärtigen Strafan
anstalt Liestal in eine der im schweizerischen Strafgesetzent
wurf vorgesehenen Anstalten. Es ist also hier die Möglichkeit 
einer solchen Umänderung zu prUfen. Der Eidg. Strafgesetzent
wurf ~ie ht Zuchthäuser und Gefängnisse vor, ferner Verwahrungs
anstalten, Arbeit serzi ehungsanetal ten und Trinkerheilanstalten, 
wobei Arbeitserziehungeanstalten und Trinkarheilanstalten bei 
durohgeführter Trennung von Innenbetrieb und Insassen mitein
ander verbunden werden können. Endlich sieht der schweizerisohe 
Entwurf nooh Anstalten für Kinder und Jugen!liohe vor und ver
spricht Beiträge on den Bau und Ausbau der vom Gesetz geforder
ten Anstalten. 

In dem berei t s oben ervlähnten Expertenberi eh t der Herren 
Hartmann und Gohl übe die soh\~eizerisohen Strafanstalten vom 
Jahre 1894/95 ist von der St rnfanstalt Liestal gesagt : n Die 
Anstalt Hisst sich fUr j eden Strafvollzug einrichten ". 

Seit dieser Aeusserung der Experten sind indessen in 
der Schweiz in We~t und Ost eine Anzahl grosser neue r Straf
anst alten entst anden, 80 di e jenige in Witzwil, die etwa 400 Per
sonen ständig Unterkunft biet et, die Anst alt Be1J.eohasse im 

Kanton Freiburg, die neue l aadt l ündisohe Anst alt in Orbe , die 
Anstalt in Reßensdorf mit Pl atz f ür 350 Insassen und gegenwärtig 
ist st. Gallen im Begr iff, eine neue grosse Anstalt zu bauen. 
BerUcbichtigen \fir fe rner die Tatsache , dass wir wesentlich 
weniger Gofangene als !rUher zu detinieren haben, aus GrUnden, 
die lIir bereits oben erwiihten , so ist die Uodernisierung der 
Anstalt Liestal al s Straf anstalt , Zuchthaus oder Gefängnis im 
Sinne des neuen sohweizerisohen Entwurfes abzulehnen. 
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Als Anstalt f Ur Kinder oder Jugendliche kommt sie nicht 
in Betracht . 

Al s Arbeitserziehungs- oder Trinkerheilanstalt trägt 
das Gebäude einen zu zuchthäusleriscben Charakter . 

Es ist somit noch die Fruce zu ventilieren, ob Bich dae 
Gebäude f ür eine erwahrungsanstalt fUr Liederliche und viel
fach rUckfällige Verbrecher ei nen wUrde . 

Im Kanton ZUrich , der seit 1925 ein naues VerFahrunge
gesetz hat , stellte sich das Bedürfnis heraus , die nicht ver
brecherischen Liederlichen müglichst von den vielfach Rückfäl
ligen getrennt zu halten. Es mUsete al so bei der Umstellung der 
Strafanstalt Liestal in eine Verwahrungsanstalt, vorausgesetzt, 
dass man auf Pensionäre aus andern Kantonen rechnen wi ll, dieser 
Tendenz Rechnung getragen werden . Für nicht verbrecherische 
Liederliche scheint uns die Strafansta lt Lieste l zu zuchthaus
mässig gebaut zu sein, so dass wir dafür hulten, eie könnte 
sich höchstens fUr eine Verwahrungsanst alt !Ur vielfach Rück
fällige eignen. 

Der Arbeitsbetrieb fUr eine Anstalt solchen Charakters 
könnte ein vorzugsweise l andwirtschaftlicher sein , wobei die 
Frage der Rentabilität sorgfäl tig zu prüfen wäre. or allem 
auch rechtzeitig und genau zu p~fen wäre die Bedürfn i sfrage, 
zumal, wenn man auf Pensi.onäre aus andern Kantonen rechnen will. 
Gewiss ist theoretisch und praktisch zu befürworten, dass die 
Verwahrungsgef ngenen von Strafgef angenen getrennt detini ert 
werden. Die Praxis hat aber viele Kantone andere Wege gewiesen. 
Durch den RU okgnDg der Straf gefangenen sind eine genze Reihe . 
von Kantonen dazu gekomnen , namentlich die stets rückfälligen 
Verwahrungs gefangenen in den Strafanstalt en unterzubringen, BO 

zuerst Wi tzwil, aber auc h andere K~ntone wie Zürich und s t. Gal
len sind nachgefolgt. So i st vielleioht das Bedarfnis für eine 
weitere besondere Verwahrunesanstelt nicht einmal gegeben. 

4 ) Dia Frauenabteilung kann jederzeit und ohne Schaden 
eingehen; die Uebernnhme weiblicher StrafgClfan gener durch andere 
Strafanstalten iet kein Problum, da 11egan der Varoendbarke it 
derselben für Hausarbeit solohe Pensionäre gegen besohe idenes 
Kostgeld gßrne überall genommen werden. 
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5) Die Aufhebung der Strafanstalt bedingt, dass im 
Kantonshauptort eine Anstalt fUr Kurzfristige unterhalten werde , 
die zur StrafvorbUssung nicht ausser Kantons gefUhrt werden 
sollen. Das Gefängnis fUr diese Kurzfrist i gen kann mit dem 
Untersuchungsgefängnis verbunden werden, wenn dabei die not
wendige Trennung der einzelnen Gefangenen durohgefUhrt werden 
kann. Die tstistik der letzten Jahre wird zeigen , wie gross 
ein solohes Gefängnis fUr Kurzf~istige . eventuell verbunden 
mi t dem Untersuchungsgefängnis, sein muss. 

Handelt es sioh darum, ein neues Gebäude zu schaffen , 
so muss bei der Auswahl des neuen Bauplatzes neben den allge
meinen Voraussetzungen nicht nur die Nähe des Gerichtes, sondern 
wegen des Abtrensportes der Langfristigen, auch die Nähe der 
Bahnstation in Bet racht gezogen werden . 

"ir halten dafUr, dass die Grenze der Kurzfristigen auf 
14 Tage zu niedrig angesetzt ist. Kommt der Kan ton Baselland zu 
einem Pen~ionsvertrag , so sollten zum Strafvollzug ausser des 
Kantons nur solche Gefangenen auf den Transport gebraoht werden, 
die über 6 Wochen Fre iheitsstrafe zu verbUssen heben. Für Sträf
linge mit kürzerer Freiheitsstrafe rechtfertigt sich der Kraft
aufwand und der moralische Nachteil eines solches Transportes 
nicht. 

- V -
Zur dritten Frsge : 

Ist eine solohe Reduktion der Gewerbebetriebe empfehlenswert ? 

Einer der obersten Grundsätze im Strafvollzug ist mög
lichste Anpessung der Gefängnissrbeit an die Fähigkeiten der 
Gefangenen . Jede Verringerung dieser Mögliohkeit bringt für die 
Gefangenen Nachteile mit sich . Die Berufsauswahl in der Straf
anstal t Liestal i st heute bereits eine so besoheidene, dass sie 
nicht mehr weiter eingesohränkt werden sollte . 

Die Verringerung der Gewerbebetriebe würde freilich eine 
Einsparung an Aufsichtspersonal ermöglichen, indem man durah 
entsprechende Vorkehrungen zu einer ausgedehnteren Geme"nschaft& 
haft kommen könnte. Es ist aber sohwer zu sagen, welche Berufe 
aufgegeben und welche i n Zukunft besonders forciert werden soll
ten. Die Verringerung der Gewerbe sohafft unter Umständen sofort 
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erhöhte Schwierigkeiten f Ur den bsatz und lässt in der gegen
wärtigen Wirtschaftskonjunktur nuch Einsprache>l von Seiten der 
Gewerbetreiben en befürchtell. 

Wi r erachten daher eine Reduktion der Betriebe fUr nicht 
empfehleüswert. 


